
Gemeinde Dittenheim Dittenheim, den 18.03.2021 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
 
Vollzug des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) 
Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben Beseitigung Bahnübergang 13,726 Wirt-
schaftsweg Dittenheim – Gundelsheim, Strecke 5321 Treuchtlingen – Würzburg Hbf. 
 
Die DB Netz AG hat für das oben genannte Vorhaben die Durchführung des Planfeststel-
lungsverfahrens nach §§ 18 ff. AEG i.V.m. §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
beantragt. Für das Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG). Das Ergebnis der Prüfung wird vom zuständigen Eisenbahn-Bundesamt auf dessen 
Internetseite bekannt gegeben. Die Regierung von Mittelfranken ist hier Anhörungsbehörde. 
Planfeststellungsbehörde ist das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Nürnberg. Sofern dem 
Antrag entsprochen wird, erfolgt die Zulassungsentscheidung durch Planfeststellungsbe-
schluss. 
 
Für das Vorhaben, einschließlich der Baustelleneinrichtungsflächen, werden Grundstücke in 
der Gemarkung Dittenheim, in der Gemeinde Dittenheim, in Anspruch genommen. 
 
Der Plan für das Vorhaben (Antragsunterlagen mit Zeichnungen, Erläuterungen und Lage-
plänen) liegt in der Zeit von  
 
 

29.03.2021 bis 28.04.2021 
 

 
in der Verwaltungsgemeinschaft Altmühltal, Hauptstraße 37, 91802 Meinheim, Zimmer 105 
während der Dienststunden von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und zusätz-
lich am Donnerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Zur 
Wahrung des Gesundheitsschutzes aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie findet die 
Einsichtnahme in einem gesonderten Raum, der nur einzeln oder von Personen, die demsel-
ben Hausstand angehören, betreten werden kann, statt. In diesem Zusammenhang ist vorab 
eine telefonische Terminvereinbarung erforderlich, Ansprechpartner ist Herr Kehrstephan, 
Tel. 09146/94294-24. 
 
Außerdem wird der Plan im Internetauftritt der Regierung von Mittelfranken (www.regie-
rung.mittelfranken.bayern.de ) unter „Service“ > „Planfeststellung“ > „Planfeststellungsunter-
lagen“ veröffentlicht; maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterla-
gen (§ 27a Abs. 1 VwVfG). 
 
1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei 

Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 12.05.2021 bei der Gemeinde 
Dittenheim, Kirchenbühl 2, 91723 Dittenheim oder bei der Regierung von Mittelfranken, 
Promenade 27, 91522 Ansbach, Einwendungen gegen diesen Plan schriftlich oder zur 
Niederschrift erheben. 
 
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt 
sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach 
§ 74 VwVfG einzulegen, können bis zum Ablauf der genannten Frist zu dem Vorhaben 
Stellung nehmen.  



 
Einwendungen und Stellungnahmen können auch elektronisch, aber nur mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen, unter der Adresse 
poststelle@reg-mfr.bayern.de erhoben werden. Einwendungen mit „konventioneller“ 
E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz sind un-
wirksam. Die Einwendung bzw. Stellungnahme muss den geltend gemachten Belang und 
das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 
 
Nach Ablauf der zuletzt genannten Frist sind für dieses Verwaltungsverfahren alle Äuße-
rungen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen (§ 73 
Abs. 4 Satz 3 VwVfG). Dies gilt auch für Äußerungen von Vereinigungen (§ 73 Abs. 4 
Sätze 5 und 6 VwVfG). Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen 
und Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG beziehen, nur 
auf dieses Verwaltungsverfahren 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Ein-
gaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, 
Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls 
können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

 
2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen 

nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechts-
vorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die 
Entscheidung nach § 74 VwVfG einzulegen, von der Auslegung des Plans. 

 
3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnah-

men und Einwendungen verzichten (§ 18a Nr. 1 AEG).  
 
Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden. Ferner 
werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben / eine Stellungnahme abgege-
ben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird der Vertreter von dem Termin ge-
sondert benachrichtigt (§17 VwVfG). Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, 
so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.  
 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu ge-
ben ist.  

 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet.  
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellung-

nahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet. 

 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 

zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfah-

rens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss oder Ablehnung) an die Einwender und diejenigen, die eine 



Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
7. Vom Beginn der Auslegung des Plans tritt die Veränderungssperre nach § 19 AEG in 

Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Vorhabenträger ein Vorkaufsrecht 
an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG). 
 
 
 

 
 
........................................  
1. Bürgermeister Günter Ströbel 


